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1712  31.12. Brandsteuerveranlagung der Herrschaft 
Lichtenau. 

 
1712 Zehentregister der Herrschaft Lichtenau. 
 
1716 Verzeichnis der Gerhabschaftszehrungen in der Hoftaverne 

zu Lichtenau. 
 
1717 18.1. Schätz- und Abhandlung nach dem Tod des Martin 

Stelzmüller, Hausmeisters der Herrschaft Lichtenau.  
( 2 Exemplare ) 

 
1720 3.5. Der Witwer Thomas Schönberger am Englgerergut 

heiratet Helena, Tochter des Martin Ortner im Dorf Öd, 
Herrschaft Haslach, und seiner Frau Katharina, und schließt 
mit ihr folgenden Ehevertrag: 

 
Der Bräutigam bringt der Braut 50 fl Heiratsgut + 15 fl für den 
Ehrenkranz mit in die Ehe. 
 
Nach seinem Tod erhält die Braut folgendes Ausnehmen: 
 

• freie Wohnung im eigens dafür erbauten Häusel 

• jährlich 4 Metzen Korn, 4 Metzen Habern 

• Futter für ein Melkrind 

• 5 Klafter Heiz- und 1 Klafter Backscheiter 
 

Die Braut bringt 50 fl Heiratsgut, 2 gesperrte Truhen und ein 
Melkrind mit in die Ehe. 
 
Falls der Ehemann vor seiner Frau stirbt, erhält sie außer 
dem Heiratsgut von 65 fl ihre eigenen 50 fl zurück und hat 
außer dem Ausnehmen keine weiteren Erbforderungen zu 
stellen. Eventuelle Kinder sind den Kindern aus erster Ehe 
als Erben gleich gestellt. 
 
Falls einer der Ehepartner ohne Kinder stirbt, muss der 
Überlebende dessen Erben mit nicht mehr als 5 fl abfertigen. 
 
Zeugen sind der Lichtenauer Hausmeister Sebastian 
Stöttinger und der Hoffischer Jakob Rumannsdorfer. 
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